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Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 16. Dezember 2025 

 
 
Die Pyramid AG („Gesellschaft“) lädt hiermit ihre Aktionäre zu der am 
 

16. Dezember 2025, um 14:00 Uhr (MEZ) 
 
stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein. 
 
Die Hauptversammlung wird auf Grundlage von § 15 Abs. (6) der Satzung der Gesellschaft in 
Form einer virtuellen Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 Satz 1 Aktiengesetz (AktG) 
ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptver-
sammlung abgehalten, mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter. 
 
Die Hauptversammlung wird in Bild und Ton im Aktionärsportal, das über die Internetseite der 
Gesellschaft unter 
 

https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/ 
 
und dort über den weiterführenden Link zum Aktionärsportal zugänglich ist, übertragen. Die 
Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können, wie in Abschnitt III. am Ende dieser Einberufung 
im Einzelnen beschrieben, im Aktionärsportal auch ihr Stimmrecht und weitere Rechte ausü-
ben. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Räumlichkeiten der 
Kanzlei HEUKING, Prinzregentenstraße 48, 80538 München. 
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I. 

Tagesordnung 
 

Tagesordnungspunkt 1 
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der Einziehung 
von drei Aktien gemäß § 237 Absatz 1 Satz 1 2. Fall i.V.m. Absatz 3 Nr. 1 AktG sowie die 
entsprechende Änderung der Satzung 
 
Um die Aktienzahl, in die das Grundkapital der Gesellschaft eingeteilt ist, auf ein der Größe 
und dem Unternehmenswert der Gesellschaft angemessenes Verhältnis zu reduzieren und 
dadurch zugleich den Börsenpreis je Aktie der Gesellschaft auf ein kapitalmarktübliches Ni-
veau zu erhöhen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft ein zweistufiges Vor-
gehen vor, das aus einer geringfügigen Kapitalherabsetzung zur Herstellung eines glatten Her-
absetzungsverhältnisses (Tagesordnungspunkt 1) und einer ordentlichen Kapitalherabset-
zung durch Zusammenlegung von jeweils vier Aktien zu einer Aktie (Tagesordnungspunkt 2) 
besteht. 
 
Zur Durchführung einer ordentlichen Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien 
ist zunächst eine Aktienanzahl zu schaffen, die durch das vorgesehene Zusammenlegungs-
verhältnis von 4 zu 1 teilbar ist. Die unter Tagesordnungspunkt 1 vorgeschlagene, vorgeschal-
tete Einziehung von wenigen Aktien der Gesellschaft, die ihr von einem Aktionär unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt werden (§ 237 Absatz 1 Satz 1 2. Fall i.V.m. Absatz 3 Nr. 1 AktG), ist 
Voraussetzung, um die unter Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagene ordentlichen Kapitalher-
absetzung durch Zusammenlegung von Aktien in einem glatten Zusammenlegungsverhältnis 
durchführen zu können. Nach Einziehung der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien 
besteht ein Grundkapital, das durch das vorgesehene Zusammenlegungsverhältnis der Kapi-
talherabsetzung teilbar ist, ohne dass Bruchteile entstehen. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) Kapitalherabsetzung im vereinfachten Verfahren durch Einziehung von drei Aktien 

 
Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 23.068.175,00, eingeteilt in 
23.068.175 auf den Namen lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 
Grundkapital von je EUR 1,00 je Aktie, wird um EUR 3,00 auf EUR 23.068.172,00 her-
abgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt durch Einziehung von drei auf den Namen lauten-
den Stückaktien, auf die der Ausgabebetrag voll geleistet ist und die der Gesellschaft 
von einem Aktionär unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden, in vereinfachter Form 
nach § 237 Absatz 3 Nr. 1 AktG. Der auf die drei einzuziehenden Aktien entfallende 
rechnerische Anteil am Grundkapital in Höhe von insgesamt EUR 3,00 wird gemäß 
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§ 237 Absatz 5 Aktiengesetz in die Kapitalrücklage der Gesellschaft nach § 266 Ab-
satz 3 A II HGB eingestellt. 
 
Die Kapitalherabsetzung durch Einziehung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Her-
stellung eines glatten Herabsetzungsverhältnisses von 4:1 für die unter Tagesord-
nungspunkt 2 vorgeschlagene Zusammenlegung von Aktien. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Herabsetzung des Grundkapitals und ihrer Durchführung festzusetzen. 
 

b) Änderung von § 3 Abs. (1) und Abs. (2) der Satzung 
 
§ 3 Abs. (1) und Abs. (2) der Satzung der Gesellschaft wird mit Eintragung des Be-
schlusses über die Kapitalherabsetzung in das Handelsregister der Gesellschaft wie 
folgt neu gefasst: 
 
„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
 

EUR 23.068.172 
 
(in Worten: Euro dreiundzwanzig Millionen achtundsechzigtausend einhundertzwei-
undsiebzig). 
 
(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 
 

23.068.172 
 
Stückaktien.“ 
 

Tagesordnungspunkt 2 
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals nach den Vorschriften 
über die ordentliche Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien sowie die 
entsprechende Änderung der Satzung 
 
Nach der Einziehung von drei Aktien auf Grundlage des Beschlusses unter vorstehendem 
Tagesordnungspunkt 1 soll auf Grundlage des Beschlusses unter Tagesordnungspunkt 2 das 
Grundkapital der Gesellschaft nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung 
durch Zusammenlegung von jeweils vier auf den Namen lautenden Stückaktien zu einer auf 
den Namen lautenden Stückaktie auf EUR 5.767.043,00, eingeteilt in 5.767.043 auf den Na-
men lautende Stückaktien, herabgesetzt werden. Jedenfalls rechnerisch sollte sich der Bör-
senpreis je Aktie der Gesellschaft dadurch entsprechend erhöhen. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
a) Das nach vorheriger Einziehung von drei Aktien gemäß vorstehendem Tagesord-

nungspunkt 1 bestehende Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von 
EUR 23.068.172,00, eingeteilt in 23.068.172 auf den Namen lautende Stückaktien mit 
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie wird um 
EUR 17.301.129,00 auf EUR 5.767.043,00, eingeteilt in 5.767.043 auf den Namen lau-
tende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je 
Stückaktie, herabgesetzt. Die Herabsetzung erfolgt nach den Vorschriften über die or-
dentliche Kapitalherabsetzung (§§ 222 ff. AktG). Die Kapitalherabsetzung wird in der 
Weise durchgeführt, dass je vier Stückaktien zu je einer Stückaktie zusammengelegt 
werden. 
 
Etwaige Spitzen, die sich dadurch ergeben, dass ein Aktionär eine nicht durch vier 
teilbare Anzahl von Aktien der Gesellschaft hält, werden von einer Bank im Auftrag der 
Gesellschaft mit anderen Spitzen zusammengelegt und von ihr für Rechnung der be-
teiligten Aktionäre verwertet. Vor einer Verwertung erhalten die Aktionäre die Möglich-
keit ihrer Depotbank eine Weisung hinsichtlich des Spitzenausgleichs zu erteilen. 
 
Die Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien erfolgt zum Zwecke der 
Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage. Durch die Kapitalherabsetzung wird 
ein Börsenkurs der Gesellschaft oberhalb des rechnerischen Anteils einer Stückaktie 
am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie angestrebt; eine Rückzahlung an die Ak-
tionäre ist nicht beabsichtigt. 
 
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzel-
heiten der Herabsetzung des Grundkapitals und ihrer Durchführung festzusetzen. 
 

b) Änderung von § 3 Abs. (1) und (2) der Satzung 
 
§ 3 Abs. (1) und (2) der Satzung der Gesellschaft wird mit Eintragung des Beschlusses 
über die Kapitalherabsetzung in das Handelsregister der Gesellschaft wie folgt neu ge-
fasst: 

 
„(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 
 

EUR 5.767.043 
 
(in Worten: Euro fünf Millionen siebenhundertsiebenundsechzigtausend dreiundvier-
zig). 
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(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 
 

5.767.043 
 
Stückaktien.“ 

 
c) Der Vorstand wird angewiesen, die unter diesem Tagesordnungspunkt 2 zu beschlie-

ßende ordentliche Kapitalherabsetzung und die entsprechenden Satzungsänderungen 
mit der Maßgabe zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden, dass diese erst 
in das Handelsregister eingetragen wird, nachdem die vereinfachte Kapitalherabset-
zung und die entsprechende Änderung der Satzung gemäß Tagesordnungspunkt 1 in 
das Handelsregister eingetragen und die Einziehung der drei Aktien durchgeführt wor-
den ist. 
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II. 
Erläuterungen zu der Kapitalherabsetzung und Zusammenlegung von Aktien an die 

außerordentliche Hauptversammlung 
 
Die Gesellschaft rechnet für die kommenden Jahre mit einer deutlichen Steigerung des Um-
satzes. Die Aufnahme weiterer Finanzmittel stärkt die Gesellschaft bei der Umsetzung der 
Wachstumsaussichten. Aus diesem Grund benötigt die Gesellschaft die Möglichkeit, durch 
eine Kapitalerhöhung unter Ausgabe neuer Aktien erforderliche Finanzmittel zumindest teil-
weise als Eigenkapital aufzunehmen. Nach den zwingenden Vorgaben des Aktienrechts darf 
die Gesellschaft keine Aktien unterhalb des anteiligen Betrages am Grundkapital und somit 
unterhalb des Betrags je Stückaktie von EUR 1,00 ausgeben. Bei Kapitalerhöhungen ist es 
zudem marktüblich, dass bei der Ausgabe neuer Aktien ein Abschlag auf den Börsenkurs vor-
genommen wird, um den Platzierungserfolg zu sichern. Der Kurs der Aktie der Gesellschaft 
lag seit Beginn des Jahres, mit Ausnahme weniger Tage Ende April bzw. Anfang Mai, teils 
auch deutlich unter EUR 1,00 und erst seit Mitte Oktober wieder leicht über EUR 1,00. Die 
Aufnahme weiterer Mittel durch eine Kapitalerhöhung wird damit erheblich erschwert bzw. so-
gar unmöglich, weil neue Aktien bei einem Aktienkurs um EUR 1,00 entweder ohne einen Ab-
schlag auf den Aktienkurs oder – was bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung rechtlich prob-
lematisch ist – gar mit einem Aufschlag auf den Aktienkurs angeboten bzw. ausgegeben wer-
den müssten. Aufgrund der vorgesehenen Zusammenlegung von Aktien verringert sich die 
Anzahl der bestehenden Aktien der Gesellschaft im Verhältnis 4:1, ohne dass die Kapitalher-
absetzung die Höhe des gesamten Eigenkapitals der Gesellschaft beeinträchtigt. Der Aktien-
kurs sollte entsprechend steigen, wenn etwaige andere Faktoren und Entwicklungen außer 
Acht gelassen werden, und damit wieder deutlich über dem Mindestausgabebetrag von 
EUR 1,00 liegen, Die unter Tagesordnungspunkt 2 vorgeschlagene Kapitalherabsetzung er-
möglicht damit nachhaltig die Ausgabe neuer Aktien zu marktüblichen Konditionen durch mög-
liche künftige Kapitalerhöhungen. Der Zeitpunkt für eine konkrete Kapitalerhöhung ist derzeit 
noch nicht absehbar. 
 
Soweit ein Aktionär zum Zeitpunkt der Zusammenlegung der Depotbestände im Verhältnis 4:1 
eine Anzahl von Aktien hält, die nicht durch 4 teilbar ist, so dass eine Zusammenlegung nicht 
restlos möglich ist, werden sogenannte Aktienspitzen entstehen. Die Depotbanken werden 
sich auf Weisung ihrer Kunden um einen Ausgleich dieser Aktienspitzen bemühen. Die Aktien-
spitzen werden in diesem Zeitraum unter einer separaten ISIN geführt. Die Aktionäre der Ge-
sellschaft haben zudem die Möglichkeit, ihrer jeweiligen Depotbank wegen der Behandlung 
von Aktienspitzen, insbesondere des Verkaufs der Aktienspitzen oder des Zukaufs weiterer 
Aktienspitzen zwecks Arrondierung zu einer Aktie, einen entsprechenden Auftrag zu erteilen. 
Verbleibende Aktienspitzen, die von den Depotbanken nicht ausgeglichen werden können, 
werden von der Clearstream Banking AG mit anderen Aktienspitzen zusammengelegt und von 
der durch die Gesellschaft beauftragten Bank als Vollrechte für Rechnung der Depotbanken 
verwertet. Der Verwertungserlös wird an die Aktionäre über die Depotbanken gezahlt werden. 
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III. 

Allgemeine Hinweise zur Hauptversammlung 
 
 
1. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-

versammlung 
 
Im Zeitpunkt der Einberufung der am 16. Dezember 2025 stattfindenden ordentlichen Haupt-
versammlung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 23.068.175,00 und ist eingeteilt 
in 23.068.175 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 300 eigene Aktien. 
 
2. Abhaltung im Wege der Virtuellen Hauptversammlung 
 
Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats gemäß § 118a Abs. 1 
Satz 1 AktG i.V.m. § 15 Abs. (6) der Satzung der Gesellschaft beschlossen, die Hauptver-
sammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) am Ort der Hauptversammlung als 
virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. Eine physische Teilnahme der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) 
ist daher ausgeschlossen. 
 
Die gesamte Hauptversammlung wird vollständig in Bild und Ton im Aktionärsportal, das für 
ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten über https://pyramid-
ag.com/termin/aoHV-2025/ und dort über den weiterführenden Link zum Aktionärsportal zu-
gänglich ist, übertragen. Die Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können im Aktionärsportal 
auch ihr Stimmrecht und weitere Aktionärsrechte ausüben. 
 
3. Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung in Form der elektronischen Zuschaltung und insbe-
sondere zur Ausübung der Stimmrechte sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Ak-
tienregister eingetragen sind und sich bis zum Ablauf des siebten Tages vor der Hauptver-
sammlung, also bis zum Ablauf des 9. Dezember 2025, 24.00 Uhr (MEZ) bei der Gesellschaft 
in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) anmelden. Die Anmeldung 
kann auch über das depotführende Institut erfolgen. 
 
Maßgeblich für den Umfang des Stimmrechts ist der Stand des Aktienregisters am Tag der 
Hauptversammlung. Aufträge zur Umschreibung des Aktienregisters, die der Gesellschaft 
nach Ablauf des 9. Dezember 2025, 24.00 Uhr (MEZ) bis zum Tag der Hauptversammlung 

https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/
https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/
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zugehen, werden erst mit Wirkung nach der Hauptversammlung verarbeitet. (Umschreibe-
stopp). Der Eintragungsstand am Tag der Hauptversammlung entspricht deshalb dem Eintra-
gungsstand mit Ablauf des 9. Dezember 2025 (Technical Record Date). Durch den Um-
schreibestopp ist der Handel der Aktien nicht eingeschränkt, die Aktien sind nicht geblockt. 
 
Anmeldungen müssen der Gesellschaft spätestens bis zum Ablauf des 9. Dezember 2025, 
24:00 Uhr (MEZ) unter folgender Adresse zugehen: 
 
Pyramid AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Wir bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung der Anmeldung Sorge zu tragen. 
 
Nach Eingang der Anmeldung werden den Aktionären Zugangskarten für die Hauptversamm-
lung übersandt. Die Zugangskarte enthält die notwendigen Zugangsdaten zum Aktionärspor-
tal: Zugangskarten – Nr. und Passwort. 
 
Das Aktionärsportal ist voraussichtlich ab dem 26. November 2025 freigeschaltet. 
 
4. Stimmabgabe durch elektronische Briefwahl 
 
Aktionäre können ihr Stimmrecht im Wege elektronischer Kommunikation (elektronische Brief-
wahl) ausüben. Zur Ausübung des Stimmrechts der Aktionäre mittels elektronischer Briefwahl 
– selbst oder durch Bevollmächtigte – sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich ord-
nungsgemäß entsprechend den oben unter Ziffer 3. „Teilnahme an der virtuellen Hauptver-
sammlung“ genannten Voraussetzungen angemeldet haben und die für die angemeldeten Ak-
tien als Aktionär im Aktienregister eingetragen sind. Die Stimmabgabe im Wege der elektroni-
schen Briefwahl kann ausschließlich über das Aktionärsportal erfolgen. Briefwahlstimmen kön-
nen im Aktionärsportal abgegeben, geändert oder widerrufen werden. Diese Möglichkeit steht 
zur Verfügung, bis der Versammlungsleiter die Abstimmung in der Hauptversammlung 
schließt. 
 
5. Vollmachten; Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch Bevollmächtigte 
 
Aktionäre haben die Möglichkeit, im nachfolgend beschriebenen Rahmen ihr Stimmrecht in 
der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär, eine Ak-
tionärsvereinigung oder durch eine andere Person ausüben zu lassen. Voraussetzung für die 
Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten sind die form- und fristgerechte 
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Anmeldung des Aktionärs zur Hauptversammlung sowie die Eintragung des Aktionärs für die 
angemeldeten Aktien im Aktienregister. Jeder Aktionär darf nur einen Bevollmächtigten be-
nennen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder 
mehrere von diesen zurückweisen. 
 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 
der Gesellschaft bedürfen gemäß § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG grundsätzlich der Textform 
(§ 126b BGB), wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG erteilt wird. 
 
Bevollmächtigte können das Stimmrecht für die von ihnen vertretenen Aktionäre lediglich im 
Rahmen ihrer jeweiligen Vollmacht oder durch (Unter-) Bevollmächtigung der weisungsgebun-
denen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben. 
 
Bei der Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktionärsvereinigungen 
oder geschäftsmäßig Handelnde besteht ein Formerfordernis weder dem Gesetz noch der 
Satzung nach. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen die zu bevollmächtigende In-
stitution oder Person eine besondere Form der Vollmacht, weil sie gemäß § 135 AktG die 
Vollmacht nachprüfbar festhalten muss. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie einen Inter-
mediär, Stimmrechtsberater, geschäftsmäßig Handelnden oder eine Aktionärsvereinigung be-
vollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen über eine mögliche Form der 
Vollmacht ab. 
 
Die Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. Die Aktionäre erhalten mit Zusendung der Zugangskarte ein Formular, mit dem Voll-
macht an einen Bevollmächtigten erteilt werden kann. 
 
Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten können die Vollmacht oder den Nachweis ihrer Er-
teilung der Gesellschaft über das Aktionärsportal erteilen bzw. mitteilen, ändern oder widerru-
fen bis der Versammlungsleiter die Abstimmung in der Hauptversammlung schließt. 
 
Aktionäre und/oder ihre Bevollmächtigten können ferner die Vollmacht oder den Nachweis ih-
rer Erteilung der Gesellschaft bis zum Ablauf des 15. Dezember 2025, 24:00 Uhr (MEZ) unter 
einer der folgenden Postadresse oder elektronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse: 
 
Pyramid AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
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mittels des hierzu bereit gestellten Formulars übermitteln. Entscheidend ist der Zeitpunkt des 
Zugangs bei der Gesellschaft. 
 
Die Nutzung des passwortgeschützten Aktionärsportals durch den Bevollmächtigten setzt vo-
raus, dass der Bevollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. Dem Bevollmäch-
tigten werden von der Gesellschaft die Zugangsdaten (Zugangskarten-Nr. und Passwort) nach 
Festlegung des Vollmachtgebers entweder per Post oder per E-Mail übermittelt. Die Bevoll-
mächtigten üben die Stimmrechte über elektronische Briefwahl entsprechend dem unter Zif-
fer 4. dargestellten Verfahren oder mittels Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft entsprechend dem unter Ziffer 6. dargestellten Verfahren aus. 
 
6. Verfahren für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
 
Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft benannte wei-
sungsgebundene Stimmrechtsvertreter („Stimmrechtsvertreter“) als Bevollmächtigte nach 
ihren Weisungen bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Auch in diesem Fall sind eine 
rechtzeitige Anmeldung und die Eintragung des Aktionärs für die angemeldeten Aktien im Ak-
tienregister erforderlich. 
 
Die Erteilung der Vollmachten an diese Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf sowie der Nachweis 
der Bevollmächtigung können vor der Hauptversammlung in Textform oder über das Aktionär-
sportal erteilt werden. Aktionäre, die ihre Vollmachten und Weisungen nicht über das Aktio-
närsportal erteilen, werden gebeten, für die Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimm-
rechtsvertreter das entsprechende Formular zu verwenden, das mit der Zugangskarte zur vir-
tuellen Hauptversammlung zugestellt wird. 
 
Über das Aktionärsportal erteilte Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter müssen spätestens bis zu dem Zeitpunkt erteilt werden, zu dem 
der Versammlungsleiter die Abstimmung in der Hauptversammlung schließt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt ist über das Aktionärsportal auch ein Widerruf einer an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter erteilten Vollmacht oder eine Änderung erteilter Weisungen 
möglich. 
 
Die Erteilung von nicht über das Aktionärsportal übermittelten Vollmachten und Weisungen an 
die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter müssen aus organisatorischen 
Gründen spätestens bis zum Ablauf des 15. Dezember 2025, 24:00 Uhr (MEZ) unter der fol-
genden Postadresse oder elektronisch unter der nachfolgenden E-Mail-Adresse erfolgen: 
 
Pyramid AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
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30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Entscheidend ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gesellschaft. 
 
Für einen Widerruf der Vollmachtserteilung an die Stimmrechtsvertreter oder die Änderung 
von Weisungen gelten die vorstehenden Angaben zu den Möglichkeiten der Übermittlung und 
zu den Fristen entsprechend. 
 
Bei einer Bevollmächtigung der Stimmrechtsvertreter müssen diesen Weisungen für die Aus-
übung des Stimmrechts erteilt werden. Die Stimmrechtsvertreter sind verpflichtet, entspre-
chend der ihnen erteilten Weisungen abzustimmen. Ohne eine ausdrückliche Weisung zu den 
einzelnen Gegenständen der Tagesordnung werden die Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht 
nicht ausüben. Die Stimmrechtsvertreter nehmen keine Vollmachten zur Einlegung von Wider-
sprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, zur Ausübung der Fragemöglichkeit 
oder zur Stellung von Verfahrens- oder Sachanträgen entgegen. 
 
7. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten 
 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären im Sinne von §§ 126, 127 AktG sind bis 
spätestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, d.h. spätestens bis zum 1. Dezember 2025, 
24:00 Uhr (MEZ), an die nachfolgende Postadresse oder die nachfolgenden E-Mail-Adresse 
zu richten: 
 
Pyramid AG 
c/o GFEI HV GmbH 
Ostergrube 11 
30559 Hannover 
E-Mail: hv@gfei.de 
 
Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht 
werden. Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten, die ge-
mäß § 126 AktG oder § 127 AktG zugänglich zu machen sind, gelten als im Zeitpunkt der Zu-
gänglichmachung gestellt. Die Gesellschaft ermöglicht, dass das Stimmrecht zu diesen Anträ-
gen oder Wahlvorschlägen ab diesem Zeitpunkt ausgeübt werden kann. Anträge von nicht 
ordnungsgemäß angemeldeten oder nicht ordnungsgemäß legitimierten Aktionären werden in 
der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, haben 
darüber hinaus das Recht, in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation An-
träge und Wahlvorschläge im Rahmen ihres Rederechts zu stellen. 
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8. Einreichung von Stellungnahmen 
 
Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten 
haben das Recht, nach § 130a Abs. 1 bis 4 AktG Stellungnahmen zu den Gegenständen der 
Tagesordnung einzureichen. 
 
Die Einreichung hat in Textform in deutscher Sprache über das Aktionärsportal zu erfolgen. 
Stellungnahmen sind gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren als Datei im Dateiformat 
PDF mit einer empfohlenen Dateigröße von maximal 20 MB einzureichen. Die Einreichung 
mehrerer Stellungnahmen ist zulässig. Mit dem Einreichen erklärt sich der Aktionär bzw. sein 
Bevollmächtigter damit einverstanden, dass die Stellungnahme unter Nennung seines Na-
mens im Aktionärsportal zugänglich gemacht wird.  
 
Die Stellungnahmen sind bis spätestens fünf Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag 
des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also spätestens 
bis zum 10. Dezember 2025, 24:00 Uhr (MEZ), einzureichen. Eingereichte Stellungnahmen zu 
den Gegenständen der Tagesordnung werden, soweit nicht ausnahmsweise von einer Zu-
gänglichmachung nach § 130a Abs. 3 Satz 4 AktG abgesehen werden darf, bis spätestens 
vier Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens am 11. Dezember 2025, 
24:00 Uhr (MEZ) unter Nennung des Namens des einreichenden Aktionärs über die Internet-
seite https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/ im Aktionärsportal zugänglich machen. An-
träge, Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 
im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden in der Hauptversammlung 
nicht berücksichtigt. Die Ausübung des Auskunftsrechts, das Stellen von Anträgen bzw. Un-
terbreiten von Wahlvorschlägen sowie die Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung ist ausschließlich auf den in dieser Einladung gesondert beschriebe-
nen Wegen möglich. 
 
9. Rederecht 
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben ein Rederecht in der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation. Spä-
testens ab Beginn der Hauptversammlung wird über das Aktionärsportal das für ordnungsge-
mäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten über https://pyramid-ag.com/ter-
min/aoHV-2025/ zugänglich ist, ein virtueller Wortmeldebereich geführt, über den die Aktionäre 
bzw. ihre Bevollmächtigten ihren Redebeitrag anmelden können. 
 
Das Rederecht umfasst insbesondere auch das Recht, Anträge und Wahlvorschläge nach 
§ 118a Abs. 1 S. 2 Nr. 3 AktG zu stellen, das Auskunftsverlangen nach § 131 Abs. 1 AktG 
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sowie das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversammlung Widerspruch zu Protokoll 
einzulegen.  
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die ihren Redebeitrag über den virtuellen Wortmeldebe-
reich anmelden wollen, benötigen für die Zuschaltung des Redebeitrags entweder ein nicht-
mobiles Endgerät (PC, Notebook, Laptop) oder ein mobiles Endgerät (z. B. Smartphone oder 
Tablet). Für Redebeiträge müssen auf den Endgeräten eine Kamera und ein Mikrofon zur Ver-
fügung stehen, auf die vom Browser aus zugegriffen werden kann. Eine weitere Installation 
von Softwarekomponenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Bitte stellen 
Sie sicher, dass Sie mit Ihrem Computer oder Mobilgerät eine gute und stabile Internetverbin-
dung haben und dabei eine aktuelle Version des Browsers verwenden. Personen, die sich 
über den virtuellen Wortmeldebereich für einen Redebeitrag angemeldet haben, werden im 
Aktionärsportal für ihren Redebeitrag freigeschaltet werden. Die Gesellschaft behält sich vor, 
die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und 
Gesellschaft in der Hauptversammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen 
zurückzuweisen, wenn die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. 
 
10. Auskunftsrecht 
 
Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom 
Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die Auskunft zur 
sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein 
Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auf 
die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu den mit ihr verbundenen 
Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Auskunftspflicht die Lage des Konzerns und der in den 
Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. 
 
Es ist vorgesehen, dass der Leiter der Hauptversammlung festlegen wird, dass das Auskunfts-
recht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im Wege der Video-
kommunikation ausgeübt werden darf, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts.  
 
§ 131 Abs. 4 S. 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft 
als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben worden ist, diese Aus-
kunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem auf dessen Verlangen in der 
Hauptversammlung zu geben ist, wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstands 
der Tagesordnung nicht erforderlich ist.  
 
Zudem bestimmt § 131 Abs. 5 S. 1 AktG, dass dann, wenn einem Aktionär eine Auskunft ver-
weigert wird, er verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Auskunft ver-
weigert worden ist, in die Niederschrift über die Verhandlung aufgenommen werden. 
 



 15 | 17 

Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet werden, dass Aktionäre bzw. 
ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, ihr Ver-
langen nach § 131 Abs. 4 S. 1 AktG sowie ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 S. 1 AktG im Wege 
der Videokommunikation übermitteln können, also im Rahmen des Rederechts und des dafür 
vorgesehenen Verfahrens der elektronischen Kommunikation über das Aktionärsportal das für 
ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten über https://pyramid-
ag.com/termin/aoHV-2025/ zugänglich ist, gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren mit den 
entsprechenden Zugangsdaten in der Hauptversammlung. 
 
11. Widerspruch gegen einen Beschluss der Hauptversammlung  
 
Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet 
sind, haben das Recht, gegen einen Beschluss der Hauptversammlung über das Aktionär-
sportal das für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und ihre Bevollmächtigten über 
https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/ zugänglich ist, gemäß dem dafür vorgesehenen 
Verfahren mit den entsprechenden Zugangsdaten während der Hauptversammlung, d.h. von 
der Eröffnung der Hauptversammlung an bis zu ihrer Schließung, Widerspruch zu Protokoll im 
Wege der elektronischen Kommunikation einzulegen. Darüber hinaus haben sie auch im Rah-
men ihres Rederechts die Möglichkeit, Widerspruch zu Protokoll zu erklären. 
 

12. Weitergehende Unterlagen, Erläuterungen und Informationen auf der Internetseite 
der Gesellschaft 

 
Alle gesetzlich erforderlichen Hauptversammlungsunterlagen und Anträge von Aktionären so-
wie weitere Informationen sind ab Einberufung auf der Internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich unter  
 

https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/. 
 
Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter derselben Internet-
adresse bekannt gegeben. 
 
Auch während der Hauptversammlung werden die gesetzlich zugänglich zu machenden Un-
terlagen auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich sein unter  
 

https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/. 
 

https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/
https://pyramid-ag.com/termin/aoHV-2025/
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13. Informationen zum Datenschutz 
 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 
Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten: Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Ad-
resse), Informationen über Ihre Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die 
Zugangskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 
Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“). 
Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich ver-
pflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht nachzuge-
hen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten unerläss-
lich. Ohne Angabe Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich nicht zur Hauptversamm-
lung anmelden. 
 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des Verant-
wortlichen lauten: 
 
Pyramid AG 
Sendlinger-Tor-Platz 8 
80336 München 
Telefon: +49 89 244 192 200 
E-Mail: datenschutz@pyramid-ag.com 
 
Personenbezogene Daten, die Sie betreffen, werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergege-
ben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, sofern diese von der Ge-
sellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der Durchführung der Hauptver-
sammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische Hauptversammlungsdienst-
leister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhal-
ten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der für die Erbringung der Dienstleistung 
notwendig ist. 
 
Die oben genannten Daten werden nach Beendigung der Hauptversammlung gelöscht, es sei 
denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 
Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 
 
Sie haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert wurden, 
auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben Sie das Recht auf Berichtigung 
unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung von zu umfangreich verar-
beiteten Daten zu verlangen und das Recht auf Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten 
bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen Daten (soweit dem keine gesetzliche Auf-
bewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). 
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Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Übertragung sämtlicher von Ihnen an uns übergebe-
nen Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 
 
Zur Ausübung Ihrer Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an datenschutz@pyramid-
ag.com. 
 
Darüber hinaus haben Sie auch das Recht zur Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichts-
behörde. 
 
 
München, im November 2025 
 

Pyramid AG 
Der Vorstand 
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